
 

 

Synopse Beilage 3 zur Botschaft 17.306 
(17.188) 

Gesetz über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Polizeigesetz, PolG); Änderung; 2. Beratung 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. November 2017 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2017 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

 Gesetz 
über die Gewährleistung 
der öffentlichen Sicher-
heit (Polizeigesetz, PolG) 

   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 531.200 (Ge-
setz über die Gewährleistung 
der öffentlichen Sicherheit [Po-
lizeigesetz, PolG] vom 6. De-
zember 2005) (Stand 1. Juli 
2013) wird wie folgt geändert: 

   

§  49 
Grundsatz 

§  49 Abs. 1 (geändert)    

1 Die Polizei kann zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Daten beschaf-
fen und bearbeiten. 

1 Die Polizei kann Personen-
daten bearbeiten sowie Profi-
ling betreiben, soweit dies zur 
Erfüllung […] der gesetzlichen 
Aufgaben […] erforderlich ist. 

   

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/531.200/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. November 2017 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2017 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

§  50 
Datenbearbeitungssysteme 

§  50 Abs. 1bis (neu), 
Abs. 3 (neu) 

   

 1bis Die Hauptverantwortung für 
Datenbearbeitungssysteme, 
die von der Kantonspolizei und 
den Polizeikräften der Ge-
meinden gemeinsam betrieben 
werden, liegt bei der Kantons-
polizei. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die in den 
Datenbanksystemen zu bear-
beitenden Datenkategorien 
und den Bearbeitungszweck. 

   

 §  50a (neu) 
Register über Datenbearbei-
tungstätigkeiten 

   

 1 Die Polizei führt ein Register 
über ihre Datenbearbeitungs-
tätigkeiten. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. November 2017 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2017 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

§  51 
Bekanntgabe von Daten 

§  51 Abs. 2 (geändert)    

2 Der Zugriff auf polizeiliche 
Daten im Abrufverfahren ist 
der Kantonspolizei sowie den 
Polizeikräften der Gemeinden 
vorbehalten und nur zulässig, 
soweit dies zur Erfüllung der 
polizeilichen Aufgaben erfor-
derlich ist. 

2 Der Zugriff auf polizeiliche 
Daten […] ist der Kantonspoli-
zei sowie den Polizeikräften 
der Gemeinden vorbehalten 
und nur zulässig, soweit dies 
zur Erfüllung der polizeilichen 
Aufgaben erforderlich ist. 

   

§  54 
Vernichtung von Daten 

§  54 Abs. 3 (neu)    

 3 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Aufbe-
wahrungsfristen der Daten. 

   

 §  54a (neu) 
Datenschutzberatung 

   

 1 Die Polizeiorgane benennen 
innerhalb ihrer Organisations-
einheit eine für den Daten-
schutz zuständige Person. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. November 2017 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2017 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

 2 Die für den Datenschutz zu-
ständige Person hat folgende 
Aufgaben: 

   

 a) sie berät und unterstützt 
die Mitarbeitenden der Or-
ganisationseinheit bei der 
Bearbeitung von Perso-
nendaten hinsichtlich der 
Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften und der 
Datensicherheit, 

   

 b) sie nimmt Datenschutz-
Folgenabschätzungen ge-
mäss § 17a des Gesetzes 
über die Information der 
Öffentlichkeit, den Daten-
schutz und das Archivwe-
sen (IDAG) vom 24. Okto-
ber 2006 1) vor, 

   

 c) sie ist Ansprechperson der 
beauftragten Person für 
Öffentlichkeit und Daten-
schutz. 

   

 II.    

 Keine Fremdänderungen.    

                                                   
1) SAR 150.700 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/150.700/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 7. November 2017 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 29. November 
2017 (Änderungen zum 
Ergebnis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des 
Regierungsrats 

 III.    

 Keine Fremdaufhebungen.    

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 

Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
am 1. August 2018 in Kraft. 
Sie untersteht nach den Vo-
raussetzungen der Kantons-
verfassung der nachträglichen 
Volksabstimmung. 

  

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


